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Text Paul Köhne

Calbe. Der allseits bekannte
Ausspruch „ Wer zu spät kommt,
den bestraft das Leben“ gilt auch
im Arbeitsrecht. Jeder Arbeit-
nehmer sollte daher die wichtig-
sten Fristen zur Geltendmachung
seiner Rechte kennen, um sich
entsprechend verhalten zu kön-
nen und auf diese Weise keine
finanziellen Nachteile hinneh-
men zu müssen.
Kündigungsschutzklagefrist
Die wichtigste Frist im Arbeits-
recht ist die sogenannte Kün-
digungsschutzklagefrist. Erhält
ein Arbeitnehmer eine Kün-
digung, so hat er exakt drei
Wochen Zeit, sich gegen diese
Kündigung mit Kündigungs-
schutzklage zu wehren.
Die dreiwöchige Frist beginnt
mit Zugang der Kündigung, das
heißt in dem Augenblick, in dem
die Kündigung per Post zugeht
oder von dem Personalchef über-
geben wird.
Das Datum des Poststempels
oder das auf dem Kündigungs-
schreiben enthaltene Datum ist
vollkommen irrelevant.
Wird die Kündigung dem Arbeit-
nehmer zum Beispiel am Freitag,
dem 25.01.2002, persönlich über-
geben, so läuft die Kündigungs-
schutzklagefrist am Freitag, dem
15.02.2002, aus. Bis spätestens zu
diesem Termin muss der Arbeit-
nehmer Kündigungsschutzklage
bei dem zuständigen Arbeits-
gericht erhoben haben, wenn er
sich gegen die Kündigung weh-
ren will.
Es ist empfehlenswert, sich das
Datum des Tages, an dem man
die Kündigung erhalten hat, zu
notieren und sich kurzfristig zu
entscheiden, ob man gegen die
Kündigung vorgehen will. Be-
züglich der Erfolgsaussichten
kann man sich von einem Rechts-
anwalt beraten lassen; besteht
eine Rechtsschutzversicherung
ohne Selbstbeteiligung, so ist
eine derartige Erstberatung für
den Arbeitnehmer kostenlos, da
die entstehende Rechtsanwalts-
gebühr in vollem Umfang von
der Rechtsschutzversicherung
getragen wird.
Ausschlussfristen
Weniger bekannt sind die soge-
nannten Ausschlussfristen im Ar-
beitsrecht. Unter Ausschlussfris-
ten versteht man Fristen, inner-
halb derer Lohnansprüche oder
andere Ansprüche aus dem Ar-

beitsverhältnis gegenüber dem
Arbeitgeber geltend gemacht
werden müssen. Ausschlussfris-
ten können sowohl in Tarif-
verträgen als auch im Arbeits-
vertrag enthalten sein.
Für das Baugewerbe gibt es zum
Beispiel einen allgemeinverbind-
lichen, das heißt für alle Betriebe
in diesem Bereich zwingenden
Tarifvertrag, in dem geregelt ist,
dass alle Ansprüche aus dem
Arbeitsverhältnis innerhalb von
zwei Monaten nach Fälligkeit
gegenüber dem Arbeitgeber
schriftlich erhoben werden müs-
sen. 
Steht zum Beispiel bei einem
Arbeitnehmer der Lohn für den
Monat Oktober noch aus, der am
15. 11. fällig geworden ist, so
muss der Arbeitnehmer die
Zahlung des Oktoberlohnes bis
spätestens 15.01.2002 gegen-
über dem Arbeitgeber schriftlich
angemahnt haben. Tut er das
nicht, kann sich der Arbeitgeber
in einem späteren gerichtlichen
Verfahren auf die Ausschlussfrist
berufen. Der Arbeitnehmer be-
kommt dann keinen Pfennig
beziehungsweise im Eurozeit-
alter keinen Cent mehr.
Hat der Arbeitnehmer den Ar-
beitgeber schriftlich angemahnt
und dieser antwortet nicht inner-
halb von zwei Wochen, dann muss
vom Arbeitnehmer innerhalb der
nächsten zwei Monate eine
Zahlungsklage bei dem zuständi-
gen Arbeitsgericht eingereicht
werden. Verpasst der Arbeit-
nehmer diese Frist und klagt den
ausstehenden Lohnanspruch zu
spät ein, bekommt er auch in die-
sem Fall keinen Cent mehr. 
Einen rettenden Strohhalm gibt
es jedoch noch, nämlich eine
erteilte Lohnabrechnung. Hat
der Arbeitgeber zwar den
Oktoberlohn nicht bezahlt, aber
dem Arbeitnehmer dennoch, wie
häufig der Fall, eine Lohnab-
rechnung für diesen Monat über-
sandt, so ist damit die Aus-
schlussfrist außer Kraft gesetzt.
Das heißt, der Arbeitnehmer kann
hier seinen Lohnanspruch auch
noch nach Ablauf der Ausschluss-
frist mit Erfolg durchsetzen.

Fazit: Sowohl im Fall einer
Kündigung als auch bei ausste-
hendem Lohn ist schnelles Han-
deln angesagt, um keine Nach-
teile zu riskieren. ■
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